
 
 

Platzordnung 
 

1. Jedes Mitglied muss vor Spielbeginn seine gültige Magnetkarte an der Platz – 

Belegtafel anbringen. 

2. Spielberechtigt ist nur, wer seinen Beitragspflichten zu Beginn des Jahres 

nachgekommen ist. Der Vorstand behält sich vor, den Platzwart anzuweisen, 

säumige Zahler des Platzes zu verweisen. 

3. Stehen ein oder mehrere Plätze leer, so dürfen die Magnetkarten frühestens 

15 Minuten vor Spielbeginn von beiden bzw. allen Spielern nur persönlich an 

der Belegtafel angebracht werden. 

4. Sind sämtliche Plätze belegt, ist nur eine unmittelbare sich anschließende 

Belegung zulässig und möglich. Spieler, die ihre Magnetkarte angebracht 

haben, müssen sich auf der Anlage befinden. 

5. Wird ein reservierter Platz nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt genutzt, entfällt 

die Spielberechtigung nach 15 Minuten. 

6. Die Größe der Magnetkarten entspricht einer Spieldauer von 60 Minuten. 

Beim Doppel dürfen die Magnetkarten von zwei Spielern maximal um 30 

Minuten zeitversetzt nach rechts angebracht werden. 

7. Nach Beendigung des Spiels und vor Verlassen des Platzes ist jeder Spieler 

verpflichtet, den Platz abzuziehen und das Abziehnetz oder den Besen an die 

dafür vorgesehene Vorrichtung zu hängen oder an der Seite des Platzes 

abzulegen. Im Anschluss ist die Magnetkarte von der Belegtafel zu entfernen. 

8. Jugendliche können auf allen Plätzen spielen. Kinder bis einschließlich 10 

Jahren nur auf den Plätzen 3-4-5-oder 6 bzw. auf  den Kleinfeldplätzen. 

9. An Jugend- oder Mannschaftstrainingstagen werden die Trainingsplätze an 

der Platz – Belegtafel ausgewiesen. 

10. Sport- , Jugend- und Platzwart sind berechtigt die Belegtafel mit Turnier- oder 

Trainingsschildern zu belegen. 

11. Das Benutzen fremder Magnetkarten sowie das Spielen ohne Gastspielkarte 

gelten als Verstoß gegen die Platzordnung. 

12. Gastspielkarten sind beim Platzwart oder im Clubheim erhältlich. Die Gebühr 

für 60 Minuten beträgt 13,- € pro Platz. Sie ist im Voraus zu entrichten. Nach 

Beendigung des Spiels sind die Gastmarken wieder abzugeben. 

13. Die Tennisplätze sind nur in üblicher Tennisbekleidung und mit geeigneten 

Tennisschuhen zu betreten. 

14. Die Sanitärräume und das Clubheim dürfen nicht mit Tennisschuhen betreten 

werden. 

 

 

Der Vorstand (Mai 2010) 

 

 


